
SATZUNG 
Des Reit- und Fahrvereins Buchloe e.V. 
 
 
§ 1 
Name, Rechtsform und Sitz des Vereins 
 
Der Reit- und Fahrverein Buchloe e.V. mit dem Sitz in Buchloe ist in das Vereinsregister 
bei dem Amtsgericht in Kaufbeuren eingetragen. Der Verein ist Mitglied des Bayer. 
Landessportverbandes und durch den KRV Ostallgäu Mitglied des Verbandes der Reit- 
und Fahrvereine Schwaben und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e. V. (FN). 
 
§ 2 
Zweck und Aufgaben des Vereins, Gemeinnützigkeit 
 
1. Der RV bezweckt: 
 

1.1. die Gesundheitsförderung und Leibesertüchtigung aller Personen, 
insbesondere der Jugend im Rahmen der Jugendpflege durch Reiten, Fahren und 
Voltigieren; 

 
 1.2. die Ausbildung von Reiter, Fahrer und Pferd in allen Disziplinen; 
  

1.3. ein breit gefächertes Angebot in den Bereichen des Freizeit- Breiten- und 
Leistungssports aller Disziplinen; 

 
1.4. Hilfe und Unterstützung bei der mit dem Sport verbundenen Pferdehaltung als 
Maßnahme zur Förderung des Sports und Tierschutzes; 

 
1.5. die Vertretung seiner Mitglieder gegenüber den Behörden und Organisationen 
auf der Ebene der Gemeinde und im Kreisverband; 

 
1.6. die Förderung des Reitens in der freien Landschaft zur Erholung im Rahmen 
des Freitzeit- Breitensports und die Unterstützung aller Bemühungen zur Pflege 
der Landschaft und zur Verhütung von Schäden; 

 
1.7. die Mitwirkung bei der Koordinierung aller Maßnahmen zur Verbesserung der 
Infrastruktur für Pferdesport und –haltung im Gemeindegebiet. 

 
2. Durch die Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt der Verein selbstlos, ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung 1977 
vom 16. März 1976 (BGB 1.I S.613); er enthält sich jeder parteipolitischen und 
konfessionellen Tätigkeit. 
 
3. Der Verein verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
 
4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. 
 
5. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins nicht mehr 
als ihre einbezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlage 
zurückerhalten. 
 
6. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch verhältnismäßig hohe Vergütung begünstigen. 
 



7. Bei Auflösung oder Aufgebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks, 
darf das Vermögen des Vereins, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder 
und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, nur 
für steuergünstige Zwecke verwendet werden. (Vergl. §13) 
 
 
 
§ 3 
Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1. Mitglieder können natürliche Personen, juristische Personen und 
Personenvereinigungen werden. Die Mitgliedschaft wird durch Beitrittserklärung und 
deren Annahme erworben. 
Die schriftliche Beitrittserklärung ist an den Vorstand des Vereins zu richten; bei Kindern 
und Jugendlichen bedarf sie der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. 
Personen, die bereits einem Reit- und Fahrverein angehören, müssen eine Erklärung über 
die Stammmitgliedschaft im Sinne der LPO hinzufügen. Änderungen in der 
Stammmitgliedschaft sind dem Verein unverständlich mitzuteilen. 
Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. Bei Ablehnung kann die Entscheidung der 
Mitgliederversammlung gefordert werden. 
 
2. Personen, die den Verein uneigennützig bei der Erfüllung seiner satzungsmäßigen 
Aufgabe persönlich, finanziell oder materiell zu unterstützen bereit sind, können vom 
Vorstand als fördernde Mitglieder aufgenommen werden. 
 
3. Die Mitgliederversammlung kann verdienten Mitgliedern und anderen Persönlichkeiten, 
die den Reit- und Fahrsport und die Vereinsarbeit wesentlich gefördert haben, die 
Ehrenmitgliedschaft verleihen. 
 
4. Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft unterwerfen sich die Mitglieder den Satzungen und 
Ordnungen des Kreisreitverbandes, des Landesverbandes und der FN. 
 
 
 
§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß oder Tod. 
 

2. Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf des Geschäftsjahres, wenn das Mitglied 
sie bis zum 15. November des Jahres schriftlich kündigt. (Austritt) 

 
3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden,  
wenn es 
- gegen die Satzung oder gegen satzungsmäßige Beschlüsse verstößt, das 

Vereinsinteresse schädigt oder ernsthaft gefährdet oder sich eines unsportlichen 
oder unkameradschaftlichen Verhaltens schuldig macht; 

- seiner Beitragspflicht trotz Mahnung länger als sechs Monate nicht nachkommt. 
Über den Ausschluß entscheidet der Vorstand. Das ausgeschlossene Mitglied kann den 
Ausschluß binnen vier Wochen durch 


